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Anderungsantrag zu WP-01-K2

Von Zeile 383 bis 389:
Selbststandige Frauen spielen eine entscheidende Schlisselrolle fur eine geschlechtergerechte,

familienfreundliche und nachhaltige Wirtschaft, sowohl als Erwerbstati I h al
Arbeitgeberinnen. lhre Unternehmen haben eine nachweislich stabilisierende Wirkung -
in ndere in strukturschwachen landlichen Regionen sowi f dem Arbeitsmarkt fir Fr n
und junge Menschen. Sie besetzen dabei haufig Nischen, die ohne ihr Engagement ungenutzt

li n. Sie fordern Innovation und Transformation durch vielfaltige | nun
Geschaftsmodelle, die andere bisher nicht in Betracht gezogen haben. Dieser wichtige Pfeiler

unserer Wirtschaft darf nicht dadurch gefahrdet werden, dass wir Selbststandige in der Zeit der
Schwangerschaft und Geburt alleine lassen. Daher schaffen wir einen verlasslichen, klar

trukturierten un zahlbaren Rahmen fur Selbststandi rin di r entscheidenden Ph
die Sicherung des Lebensunterhalts sowie den Fortbestand des Unternehmens gewahrleistet
n mit den Anforderungen der E ntspricht.

Um die bestehende Diskriminierung zu beseitigen, benoétigen selbstandige Mutter:

* finanzielle Absicherung und Gewahrleistung des Fortbestands ihres Unternehmens

* Schutz vor Gefahrdungen

e Unterstltzun i hischen und physischen Belastungen.

Dazu ist ein Reformkonzept erforderlich, das sowohl Mutterschutzleistungen als auch

rf rechte R lungen fur den Einkommensersatz beinhaltet.
MaRfRnahmen zur Absicherung von Ibststandigen wahren hwangerschaft un
Mutterschutz:

1. Solidarische Absicherung durch Erweiterung der bestehenden Umlagefinanzierung:
Ein an t ml verfahren nach dem Muster von U2 fur An tellte ermadglicht

selbststandige Frauen besser zu schitzen und solidarisch abzusichern.

2. Verzicht auf zusatzliche Voraussetzungen fiir Mutterschaftsleistungen:Die bisher
verpflichten Krankent Idversicherun Is Vor tzung fur den Erhalt von

Mutterschaftsleistungen sollte entfallen.

3. Schnelle Basisabsicherung durch pauschale Mutterschutzleistungen: Die Einfuhrung
nburokratischer P halleistungen schafft eine zuverlassi nd kalkulierbar
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Grundabsicherung, insbesondere fur Grunderinnen und Solo-Selbststandige.

4. Flexible Einkommensersatzregelungen fiir Lebenshaltungs- und Betriebskosten:
Einkommensersatzleistungen md n nicht nur die L nshaltungskosten ken ndern
auch laufende betriebliche Fixkosten berlcksichtigen, um die wirtschaftliche Existenz der
Betroffenen un ren Beschaftigten zu sichern.

Einschatzung alleine bei der Betroffenen liegen.

6. Betriebshilfe nach dem Vorbild aus der Landwirtschaft als Option fiir alle Branchen
rufen: Eine Betri hilfe-R lung nach dem erfolgreichen M Il der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung kann mdglicherweise als Vorbild flr Firmen anderer Branchen dienen.

7. S|cherunq des Fortbestands des Betrlebs Zur Sicherung des Fortbestands des Betriebs

ansprechbar ist und aktiv werden kann, ohne dass dadurch die Mutterschutzleistungen ruhend

gestellt werden.

selbststandigen Frauen.

Begriundung

Bauernhofe, Backereien und Dorfladen, die im Umkreis von 10 km die einzige Einkaufsmoglichkeit
bieten; Landarztinnen, Hebammen, Tagesmutter, paritatisch gefiihrte Handwerksbetriebe, von
Frauen geleitete Anwaltskanzleien sowie Start-ups mit groSem Potenzial flr eine sozial6kologische
Transformation - bei kaum einem anderen Thema sind unsere griinen Grundsatze so eng
miteinander verknUpft wie beim Mutterschutz far Selbstandige.

Es geht hierbei nicht nur um einen entscheidenden Aspekt, der nach wie vor die Berufsfreiheit von
Frauen, ihre Selbstbestimmung und oft auch ihre Erwerbsmadglichkeiten einschrankt. Es betrifft auch
den Verlust eines bedeutenden Potenzials der deutschen Wirtschaftsleistung.

Dieser Umstand hat weitreichende Folgen, die Uber die individuelle Selbstverwirklichung
hinausgehen. Frauen beschaftigen Frauen und bieten oft die einzigen Arbeitsplatze an, die auf die
Lebensrealitat zugeschnitten sind, die haufig von familiaren und regionalen Gegebenheiten gepragt
ist. Insbesondere im landlichen Raum grinden viele Frauen Unternehmen, weil sie vor Ort keine
passenden Arbeitsmodglichkeiten finden. Auf diese Weise entfalten sie das wirtschaftliche Potenzial
ihrer Region auf ihre eigene Weise.

Dieser Umstand betrifft weit mehr als "nur" die individuelle Selbstverwirklichung. Frauen schaffen
Arbeitsplatze fur Frauen und bieten haufig die einzigen Stellen an, die auf die jeweilige
Lebensrealitat zugeschnitten sind, die stark durch familiare und értliche Gegebenheiten gepragt ist.
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Insbesondere im landlichen Raum grinden viele Frauen gerade deshalb, weil sie vor Ort keine
passenden Arbeitsmoglichkeiten vorfinden. Auf diese Weise entfalten sie das wirtschaftliche
Potenzial ihrer Region auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Wir Grinen sind die Ersten, die Wirtschaft und Familie miteinander verbinden!

Umso wichtiger ist es, dass wir in unserem Wahlprogramm nicht auf den Status Quo setzen. Im
Entwurf wird das Mutterschaftsgeld genannt und damit die Leistung, die bereits seit 2017 existiert -
und zwar in Héhe von hoéchstens 13 € pro Tag. Diese Summe reicht jedoch bei weitem nicht aus, um
den Lebensunterhalt mit einem neugeborenen Kind zu sichern, geschweige denn, um einen Betrieb
zu schitzen.

Es bedarf diskriminierungsfreier Mutterschaftsleistungen, die auch eventuelle Einkommensausfalle
wahrend der Schwangerschaft berlcksichtigen. Dabei geht es nicht nur um die Gleichstellung von
Selbstandigen und Angestellten; es geht auch um die Sicherung von Betrieben und die damit
verbundenen Arbeitsplatze. Insbesondere im landlichen Raum spielen die Grindung und
Ubernahme von Betrieben durch Frauen eine entscheidende Rolle - vor allem bei der Beschéftigung
anderer Frauen, die moéglicherweise auf eine ortsansassige Teilzeitstelle angewiesen sind.

Deshalb schlagen wir eine Anderung des Entwurfs vor, die von von Anfang an den geltenden EU-
Anspruchen gerecht wird:

Rechtliche Grundlagen und Urteile:

1. Richtlinie 2010/41/EU: Diese EU-Richtlinie fordert, dass selbststandige Frauen und
mitarbeitende Ehepartnerinnen wahrend Schwangerschaft und Mutterschutz finanziell abgesichert
werden mussen. Die Umsetzung in Deutschland ist jedoch mangelhaft, da sie eine Absicherung an
die Krankentagegeldversicherung koppelt und damit hohe Vorleistungen verlangt.

2. Urteil des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) von 2011: In der Rechtssache C-236/09
stellte der EuGH fest, dass es diskriminierend ist, Frauen allein mit den Kosten fur Leistungen zu
belasten, die durch Schwangerschaft und Mutterschutz entstehen. Eine geschlechtertbergreifende
Finanzierung ist zwingend erforderlich, um die Gleichstellung zu gewahrleisten.

3. CEDAW-Entscheidung , Elisabeth de Blok et al. gegen die Niederlande“ (CEDAW/C/57/
D/36/2012): Das CEDAW-Komitee hat in dieser Entscheidung festgestellt, dass die Nichtgewahrung
von Mutterschaftsleistungen an selbststéandige Frauen eine Verletzung des Ubereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) darstellt. Es wurde klargestellt, dass
der Mutterschutz auch fur selbststandige Frauen gewahrleistet werden muss, um die tatsachliche
Gleichstellung der Geschlechter sicherzustellen.

4. Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von 2003: Im Beschluss (Az. 1 BvR 302/96)
stellte das BVerfG fest:- , Art. 6 Abs. 4 GG begrindet keine verfassungsrechtliche Pflicht des
Staates, die Kosten des Mutterschutzes allein zu tragen.”

- Es sei unzulassig, die Kosten ausschlielSlich auf Betriebe mit weiblichen Beschaftigten abzuwalzen,
da dies diskriminierend ware. Stattdessen mussen die Kosten solidarisch von allen Arbeitgebern
getragen werden.

Erst-recht-Schluss:

Wenn es diskriminierend ist, dass nur Betriebe mit Gberwiegend weiblichen Beschaftigten fur
Mutterschutzkosten aufkommen, kann es erst recht nicht sein, dass nur selbststandige Frauen die
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Risiken und die Finanzierung eines Verdienstausfalls wahrend Schwangerschaft und Mutterschutz
allein tragen mussen.

Solidaritat und Gleichstellung

Wir setzen uns fiur eine grundlegende Reform der finanziellen Absicherung von selbststandigen
Frauen wahrend Schwangerschaft und Mutterschutz ein. Die Kosten werden von der
Solidargemeinschaft getragen.

Ziele und MaBBnahmen:

1. Finanzierung iiber Umlageverfahren: Nach dem Vorbild der bestehenden Umlage U2, die
Arbeitgeber fur die finanzielle Absicherung von angestellten Frauen leisten, wird eine Umlage flr
die Absicherung selbststandiger Frauen eingerichtet. Dabei zahlen alle Selbststandigen anteilig ein,
unabhangig von Geschlecht oder Familienstand.

2. Pauschale Mutterschutzleistungen: Fur selbststandige Frauen sollen pauschale
Mutterschutzleistungen als Grundsicherung eingefihrt werden.

- Diese Leistungen sollen unabhangig von Einkommenshéhe und Betriebskosten gewahrt werden,
um Frauen in der Grindungsphase oder mit geringen Betriebskosten eine unblrokratische und
schnelle Unterstltzung zu bieten.

- Sie helfen insbesondere Solo-Selbststandigen oder Kleinunternehmerinnen, die noch keine
stabilen Einklinfte haben, aber dennoch Verdienstausfalle erleiden.

3. Flexible Einkommensersatzleistungen: Neben der pauschalen Basisabsicherung soll ein
bedarfsgerechter Einkommens- und Betriebskostenausgleich gewahrt werden.

- Diese Regelung orientiert sich an Betriebsausfallversicherungen und den wahrend der Corona-
Pandemie eingefiihrten Uberbrickungs- bzw. Neustarthilfen.

- Die Leistungen sollen nicht nur den privaten Lebensunterhalt, sondern auch die laufenden
Fixkosten eines Betriebs abdecken (z. B. Mieten, Gehalter von Angestellten, Kreditzahlungen).

- Dies ist besonders wichtig fur etablierte Unternehmerinnen, die hdohere Betriebskosten haben und
auf diese Entlastung angewiesen sind.

4. Absicherung wahrend der Schwangerschaft, insbesondere bei Risiken: Wahrend der
Schwangerschaft muissen selbststandige Frauen bei Arbeitsunfahigkeit durch eine finanzielle
Absicherung geschutzt werden.

- Dies gilt insbesondere bei Risiken im Sinne des Mutterschutzgesetzes, wie z. B. gesundheitlichen
Gefahrdungen fur die Mutter oder das Kind, die aus zeitlichen, betrieblichen oder gesundheitlichen
Grinden eine Arbeitsunfahigkeit bedingen. Diese Regelung knUpft an das Konzept des
Beschaftigungsverbots bei Angestellten an, bei dem Frauen ebenfalls finanziell abgesichert sind.
Dabei muss die Einschatzung ihrer Situation unbedingt der Selbstandigen Uberlassen bleiben (keine
Bevormundung).

- AuBerdem braucht es flexible Regelungen der finanziellen Unterstitzung, wenn die Mutter
verschiedene Tatigkeiten weiterhin ausfihren kann (keine , Alles- oder Nichts-Regelung). Hier
kénnte eine Sicherung des Fortbestandes des Betriebs, der die Unternehmerin ernahrt, z.B. tUber
eine Versicherungs- oder eine Zuschusslésung wie unter 3. helfen.

5. Vertretungsregelung fur selbststandige Frauen (optional): Die landwirtschaftliche
Krankenversicherung bietet ein positives Beispiel: Durch die Bereitstellung einer Betriebshilfe wird
sichergestellt, dass der Betrieb wahrend der Abwesenheit der Mutter weitergefihrt werden kann.
- Diese Regelung sollte als Option fur alle selbststandigen Branchen gepruft werden.
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- Selbststandige Frauen sollen finanzielle Mittel beantragen kénnen, um eine Vertretung zu
organisieren oder eine Betriebshilfe zu stellen.

6. Umsetzung der EU-Richtlinie und Beriicksichtigung internationaler Standards: Die
Umsetzung der Richtlinie 2010/41/EU sowie die Bericksichtigung der Entscheidung des CEDAW-
Komitees in der Sache , Elisabeth de Blok” mussen im deutschen Recht vollstandig erfolgen. Ziel ist
eine vollstandige Gleichstellung selbststandiger Frauen mit angestellten Frauen in Bezug auf
Mutterschutz und finanzielle Absicherung.

weitere Antragsteller*innen

Lisa Becker (KV Saarpfalz); Ralf Jenewein (KV Neunkirchen/Saar); Volker Morbe (KV Merzig-Wadern);
Johannes Feldker (KV Berlin-Reinickendorf); Jan Schmid (KV Berlin-Tempelhof/Schéneberg); Anne
Lahoda (KV Saarbriicken); Chantal Munster (KV Berlin-Kreisfrei); Johannes Mihram (KV Berlin-Mitte);
Antonia Schwarz (KV Berlin-Kreisfrei); Petra Kiihnast (KV Berlin-Kreisfrei); Janna VoBnacker (KV
Berlin-Reinickendorf); Andrea Konter (KV Saarlouis); Mirko Adam (KV Rosenheim); Catherina Pieroth-
Manelli (KV Berlin-Tempelhof/Schéneberg); Heiko Garrelts (KV Goéttingen); Yvette Breideneichen (KV
Rheinisch-Bergischer Kreis); Ursula Mindermann (KV Warendorf); Marian Husmann (KV Warendorf);
Tatjana Scharfe (KV Warendorf); sowie 44 weitere Antragsteller*innen, die online auf Antragsgrun
eingesehen werden kénnen.

Seite 5



	Einfach dabei sein – fair und bezahlbar
	Änderungsantrag zu WP-01-K2
	Von Zeile 383 bis 389:

	Begründung
	weitere Antragsteller*innen


